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Herausgeber: Sozialdemokratische Partei der Schweiz

Arbeiterferien in der Industrie.
Von A. Lienhard, Adjunkt des eidgenössischen Fabrikinspektors, in Zürich.

Der schweizerische Gewerkschastskongreß vom 24. und 2S. September
1927 in Jnterlaken hat in seiner Resolution zum gesetzlichen Arbeiterschutz

und zur Berufsberatung auch einen Absatz aufgenommen, der die
Forderung einer gesetzlichen Regelung der Ferienfrage
für die Jnduftriearbeiterfchaft auf den Schild erhebt und
in seinem Wortlaut sagt:

„Der Kongreß stellt fest, daß das Recht auf bezahlte Ferien eine
berechtigte Forderung ift, die fich in der schweizerifchen Industrie
immer mehr durchsetzt, daß zwei Kantone das Recht auf bezahlte
Ferien schon in der Gesetzgebung niedergelegt haben, bestimmt für
Gruppen von Arbeitern und Arbeiterinnen, die nicht dem Fabrikgesetz

unterstellt sind, und fordert den Bundesrat auf, der
Bundesversammlung bald einen Gesetzesentwurf zu unterbreiten, der allen
Lohnarbeitern das Recht auf bezahlte Ferien zugesteht."

Wenn man bedenkt, daß die Arbeiter, Angestellten und Beamten
des Bundes, wie auch wohl aller Kantone und der Großzahl der
Gemeinden durch Gesetz oder Verordnung das Recht auf bezahlte Ferien
befitzen, und dabei weiß, wie sich diefe Wohlfahrtseinrichtung in der
Industrie immer mehr ausbreitet, fo erscheint die Forderung des
Schweizerischen Gewerkschastsbundes gewiß nicht als verfrüht. Der Arbeiter,
der tagtäglich, jahrein, jahraus, meistens in geschlossenen Räumen, oft
in schlechter, feuchter, mit Rauch geschwängerter oder mit Dampf und
Gerüchen aller Art durchsetzter Luft in stets steigender Hast seine Arbeit
verrichten muß, sollte als erster ein Anrecht auf Ferien haben. Obwohl
auch der Fabrikinhaber daraus Nutzen zieht, wenn der Arbeiter durch
eine vernünftig angewendete Ferienzeit feine nachlassenden Kräfte
wieder sammeln kann, sind mir leider noch nicht so weit. In den Fragen
der Arbeiterschutzgesetzgebung sind einer bundesrechtlichen Ordnung bis-
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her immer die Kantone durch Erlaß besonderer Gesetze vorangegangen.
In bezug auf die Ferien sind aber bis heute nur ganz bescheidene
Ansätze vorhanden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Kantone, soweit es
sich um Betriebe handelt, die dem Fabrikgesetz unterstellt find, keine
Vorschriften dieser Art aufstellen dürfen.

In der Kasel städtischen Verordnung zum Gesetz betreffend

die kinematographischen Vorführungen vom Dezember 1926 wird
bestimmt, daß den Angestellten jährlich 32 vollständig freie Tage zu
gewähren find, wobei auf jeden Monat mindestens zwei entfallen müssen.
Von den übrigen 28 freien Tagen können höchstens die Hälfte auf Grund
einer schriftlichen Vereinbarung zusammenhängend als Ferien
gewährt werden, wenn sie mindestens wie bei geleisteter Arbeitszeit in bar
entschädigt werden. Die Ferien für die Basler Lichtspieltheater sind also nur
fakultativ geregelt und gehen auf Kosten der an Stelle der Dienstsonntage

zu gewährenden freien Tage.
Eine Verordnung desKantonsTessin vom Jahre 1912 schreibt

für Bureauangestellte beider Geschlechter in Handel und Industrie, und
eine andere Verordnung vom Jahre 1922 23 für die Bäcker eine
zehntägige Ferienzeit pro Jahr vor.

Der Kanton Bern sichert durch das Gesetz betreffend den Schutz
von Arbeiterinnen vom 23. Februar 1998 „jeder Arbeiterin, die mehr
als ein Jahr im gleichen Geschäfte angestellt ist und die nicht Akkordoder

Stundenbelöhnung bezieht, Anspruch auf 6 Tage zusammenhängender

Ferien, die ihr vom Arbeitgeber wie gewöhnliche Arbeitstage
anzurechnen und zu bezahlen sind, wenn sie nicht eine Anstellung oder
Beschäftigung übernimmt, welche ihr Verdienst bringt." Nach dem zweiten
Jahr der Anstellung sind 8, nach dem dritten 19, und vom vierten Jahre
an jährlich 12 Tage Ferien zu gewähren. Das Gesetz schreibt die Ferien
also nur vor für die Arbeiterinnen, die im Tag-, Wochen- oder Monatslohn

beschäftigt werden. Die Zahl der auf Grund dieses Gesetzes Ferien-
genössigen wird demnach verhältnismäßig gering sein. Bern schreibt

ferner durch „Verordnung über die Aufgaben der kantonalen Handelsund

Gewerbekammer in Sachen Lehrlingswesen" vom Jahre 1996 eine

Woche FerienfürLehrlinge folgender Berufe vor: Buchhändler,
Damenschneiderinnen, Drogisten, Giletmacherinnen, Glätterinnen,
Knabenschneiderinnen, Korsettschneiderinnen, Ladentöchter, Sattler und

Tapezierer, Schäftemacherinnen, Schneider, Schreiner, Schuhmacher,
Stickerinnen, Weißnäherinnen. Für Lehrlinge, die eine kaufmännische

Berusslehre absolvieren, betragen die Ferien im ersten Lehrjahr eine,

im zweiten und dritten Lehrjahr zwei Wochen.
Die Kantone Aargau, Uri, Grau bünden und Nidmalden

garantieren den Lehrlingen durch Gesetz im Jahre 6 Tage,
Schaffhausen und Thurgau 8 Tage Ferien.

Das ift alles, was wir in der Schweiz an gesetzlicher Ferienregelung
in Handel, Industrie und Gewerbe zu verzeichnen haben. Daneben

wissen wir, daß eine Reihe von Gewerkschaftsverbänden die Ferien für
ganze Industriezweige, foweit die Betriebsinhaber der vertragfchliehen-
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den Gegenorganisation angehören, durch Tarifverträge oder durch
Verträge mit einzelnen Unternehmern geregelt haben. Eine lückenlose
Darstellung über diesen Punkt liegt leider nicht vor. Es mag deshalb
von besonderem Interesse sein, zu erfahren, in welchem Umfange die
Ferien der Arbeiter in den Betrieben, die dem
eidgenössischen Fabrikgesetz unter st ellt sind, sich Eingang
verschafft haben.

Die eidg. Fnbrikinsvektorate haben im Jahre 1927 eine Erhebung
über die im Jahre 1926 an die Fabrikarbeiter gewährten Ferien
durchgeführt. Eine gleiche Erhebung fand erstmals im Jahre 1910 statt, die
im Vergleich zu der heutigen ein sehr bescheidenes Ergebnis zeitigte. Von
den damals dem Fabrikgesetz unterstellten 7783 Betrieben /(Fabrik-
statistik vom 5. Juni 1911) gewährten nur 942, oder 12,1 Prozent,
Ferien. In 53 von diesen Fabriken waren die Ferien zudem>.nur eine
gelegentlich zur Anwendung kommende Einrichtung. 22,158 Arbeiter
erfreuten sich in jenem Jahre einiger weniger Tage bezahlter Freizeit.
Von den 328,841 vom Fabrikgesetz erreichten Personen genossen also nur
7,9 Prozent Ferien. Bei den Glücklichen war die Freude eine geteilte,
indem 791 von ihnen nur einen Teil des Lohnes erhielten. Dabei muß
man bedenken, daß eine viel längere Arbeitszeit Geltung hatte als heute.
Unter Berücksichtigung dieser Tatsache erscheint der seit jener Zeit in der
Ferienfrage erzielte Fortschritt um so bedeutender, doch ist andererseits
nicht zu vergessen, daß die heutige Arbeitsweise in vielen Fällen auch
eine viel intensivere ift, als sie vor bald 18 Jahren war. Die seither
erfolgte Verkürzung der Arbeitszeit ist deshalb auch kein stichhaltiges
Argument, das gegen die Gewährung von Ferien ins Feld geführt werden
könnte.

Es wäre wünschenswert gewesen, daß die durchgeführte Erhebung
über die Arbeiterferien einen etwas tieferen Einblick in die Frage
gebracht hätte, als das der Fall ist. Insbesondere würde interessieren,
nach wie vielen Jahren der Anstellung die Genußberechtigung eintritt.
Dadurch hätte man die Grundlagen sür eine gesetzgeberische Aktion
erhalten, wie sie der Schweizerische Gewerkschaftsbund anstrebt. Andererseits

wäre es wichtig gewesen, zu vernehmen, ob und in welchem
Umfange die jugendlichen Arbeiter an den Ferien partizipieren. Immerhin
gibt das vorliegende Material, das in den kürzlich erschienenen
Berichten der eidgenössischen Fabrikinsvektoren veröffentlicht morden ist,

sehr interessante Aufschlüsse.
Nachstehende Tabelle gibt einen Ueberblick über die Zahl der

Fabriken der Schweiz, die im Jahre 1926 Ferien gewährten, und die Zahl
der Arbeiter, die Ferien erhielten, soweit sie vom FabrikgeseZ erfaßt
wurden:

363



3

« « Z

^ °«

Z «

2 I «

ff« 2. « 2

^ 2. T^ 2. <°

^ ^> 2,

» Z M «

^ ^

5«

«>

m

»>

^> « sr>s O
!Q l>S ^

20 «
^> l>S "ll" ^

s « ^>

^ s
ll, lln

»s r>s O s

ö> « Ä ?z

« Ä Q ll!

cs « c« »2
cx> c«

i« r^> ^ ö
^ rs s «

«s ll,
O ^
^

SZ 8 O

ll> ») s
« ^ s

s W

ll> <^> <2S

r^> ic>

ll> ^p.

^ 8 ^« « Q

ll>
O IZI

!O rc> c»

s »z rc>

Ol»«

^ c» s » »,?Z»

8 S^? Z 8

S5

c^s >^ so

^ ^ I ^8 O ^ ^8

»s c» O>

« ä « ö

av « « ^ « Ä
LZ

^ ll! 8 !^ ^
vs ^ «s m

364



Die Zahl der Betriebe, die Ferien gewährten, steigerte sich von 1910
bis 1926 von 12,1 A auf 43,1 Bei den feriengenössigen Arbeitern ift
der Fortschritt noch augenfälliger. Während 1919 von den dem Fabrikgesetz

unterstellten Arbeitern nur 7,9 A Ferien erhielten, waren es 1926
41,9 ?6. Dort eine Zunahme von 33, hier eine solche von 34 A>.

In einzelnen Jnduftriegruppen hat die Institution der Ferien einen
geradezu überraschend großen Umfang angenommen, während sie in
andern sich noch kaum über die Anfänge hinaus entwickelt hat. Am besten
steht die Jnduftriegruppe X, Zentralanlagen für Kraft-, Gas- und
Wasserlieferung da, in der rund 88 56 der Betriebe Ferien gewährten und
90 der Arbeiter solche erhielten. Nicht weit nach steht ihr die graphische
Industrie, wo die Organifation der Arbeiter bekanntlich stark entwickelt
ist. Am wenigsten verbreitet sind die Ferien in der Uhrenindustrie, wo
nur 6,S K der Arbeiter in 23,2 ?Z der Betriebe sich dieser Wohltat
erfreuen. In welcher Reihenfolge die einzelnen Jnduftriegruppen zueinander

stehen, zeigt folgende Aufstellung in ausgerundeten Zahlen:
Jnduftriegruppe Von je 109 Arbeitern Von je 109 Betrieben

(siehe obige Tab.) erhielten Ferien: gewährten Ferien:

X 9« 87

XII. 78 93

II. 67 63

III, 63 69

XV. 53 54

VIII. 52 57

IV. 52 65

I, 49 52

IX. 48 58

XI. 42 3«

XIV. 4l 53

VII. 41 52

VI. 29 43

XVII. 22 32

XIII. 19 26

V. 14 14

XVI. 7 26

Eesamtdurchschnitt 42 45

In bezug auf die Zahl der gewährten Ferienlage steht
wiederum die Jnduftriegruppe X im Vordergrund; bis zu >s Woche Ferien
erhielten nur 4,1 ?S der Genußberechtigten, während 74,3 A mehr als
eine Woche feiern konnten. Es handelt sich hier in der großen Mehrzahl

um öffentliche Betriebe, um kantonale und kommunale Elektrizitäts-

und Gaswerke, deren Angestellte auf Grund von behördlichen
Erlassen ferienberechtigt find. Im zweiten Range steht die chemische

Industrie und im letzten die Holzbearbeitungsindustrie. Es mag von
Interesse fein, das prozentuale Verhältnis in allen Jnduftriegruppen
kennenzulernen, weshalb wir die Rechnung hierher fetzen.
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Von der Gesamtzahl der Fenengenöfsigen erhielten in Prozenten:

Industrie- I—3 Tage 4—6 Tage Mehr als 1 Woche
gruppe: Ferien Ferien Ferien

I. 2S,S 63.3 15.5

II, 13,1 50,8 33,4

III, 13,3 66,9 17.3

IV. 26,0 55,6 18.3
V. 17,3 30,5 31,5

VI. 43.1 34.9 19.7

VII. 23,2 42.5 34,2

VIII. 8,3 50,0 41,4
IX. 21.2 27,0 S1.6

X. 4.1 21,3 74 3

XI. 32.1 45,6 22^1

XII. 15,1 49.2 35,6

XIII. 29,2 56,1 14,6

XIV. 31,6 40.4 27.9
XV. 26,4 36.6 40,0

XVI. 9,3 54.8 35,5

XVII. 27,7 48.3 23,9

esamtdurchschnitt 21,8 45.2 33,0

Sehr interessant ift es, daß von den 3669 Ferien gewährenden
Betrieben 20,8 ?« diese Wohltat allen Arbeitern zukommen ließen.
Darunter befindet sich natürlich eine nennenswerte Zahl von Fabriken, in
denen zufälligerweise alle Arbeiter die als Voraussetzung zur
Ferienberechtigung geltende Mindestdauer des Anstellungsverhältnisses erreicht
hatten.

Von den 148,814 Feriengenössigen erhielten rund 95 ?« den vollen
und nur 5 A einen Teil des Lohnes. Dabei ift zu sagen, daß einige
wenige Betriebe den Arbeitern neben dem normalen Lohn noch eine

Ferienzulage gewähren.
Eine Freizügigkeit in der Ferienberechtigung besteht unseres

Wissens einzig in der Zigarrenindustrie, d. h. die Ferienberechtigung
stützt sich dort auf die in irgendeiner Verbandsfabrik geleistete Arbeit,

Der Kanton Zürich gehört zu den industriereichsten Kantonen,
er zählt nicht nur am meisten Fabriken, fondern weist auch die größte
Zahl an Industriearbeitern aus. Wir verbreiten uns deshalb auch kurz
über die Ferienverhaltnifse in diesem Wirtschaftsgebiet für sich. Die
nachstehende Tabelle gibt eine Zusammenstellung über die Zahl der
Fabriken, die im Jahre 1926 Ferien gewährten, und die Zahl der
Arbeiter, die Ferien erhielten.

Die Fabriken des Kantons Zürich beschäftigten im Jahre 1926 79.769
Arbeiter oder rund 20 A der vom Fabrikgesetz erreichten Arbeiterschast
der Schweiz. 28 A der Feriengenössigen der schweizerischen
Fabrikarbeiter entfielen auf den Kanton Zürich, was besagt, daß diese

Wohlfahrtsemrichtung in diefem Wirtschaftsgebiet am meisten verbreitet ift.
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65 A> der zürcherischen Fabriken gewährten ihren Arbeitern in jenem
Jahre Ferien, und 58 A von diefen genossen sie. — In der gesamten
Texttlinduftrie (Jnduftriegruppen I—VI) zählten wir damals 241
Fabriken mit 24,307 Arbeitern. Von den ersteren gewährten 62,6 A und
von den letzteren erhielten 57,9 A Ferien. In der Bekleidungsindustrie
betragen diese Verhältniszahlen 66,4 beziehungsweise 51,7 und in der
Metall- und Maschinenindustrie (Jnduftriegruppen XIV und XV) 56,4
beziehungsweise 56,0

Das Recht auf Ferien kann für die vom Fabrikgesetz erreichten
Arbeiter nur auf eidgenössischem Boden geregelt werden, sei es durch
eine Revision des erwähnten Gesetzes oder durch den Erlaß einer besonderen

Novelle. Für die übrige Arbeiterschaft ist der Weg über die
kantonale Gefetzgebung noch srei, dagegen dürfte es fich empfehlen, auch

hier für die ganze Schweiz einheitliche Grundsätze aufzustellen, wozu
das schon längst fällige Gewerbegesetz den Anlaß bieten dürfte.

Sozialismus für unfere Generation.
Von Ernst Walter,

In der britischen Arbeiterbewegung häufen sich in letzter Zeit die

Strömungen und Unterströmungen. Von den seltsamen Bestrebungen für
einen „Jnduftriefrieden" war im diesjährigen Märzheft der „Roten
Revue" schon die Rede. In der zweitletzten Juniwoche haben die Genossen

James Max ton, Präsident der Unabhängigen Arbeiterpartei, und

Alfred Cook, Sekretär des Bergarbeiterverbandes, ein gemeinsam
unterzeichnetes Manifest herausgegeben, das fich nicht nur gegen die

kapitaliftenfreundliche Haltung gewisser Gewerkschaftsführer wendet,
sondern eine ebenfo scharfe Attacke gegen die Führung der Arbeiterpartei
reitet. Unter diesen Umständen kommt dem Wahlprogramm der britischen
Arbeiterpartei (Labour Party), das am 7. Juli das Licht der Welt
erblickte, um so höhere Bedeuwng bei, als es die auseinanderstrebenden
Tendenzen innerhalb dieser gewerkschaftlich-politischen Partei unter einen
Hut zu bringen bestrebt ist. In entscheidenden Punkten ist das aber nicht
gelungen, und die Unabhängige Arbeiterpartei (Jndependent Labour
Party), die als Kollekttvmitglied die eigentliche politische Sektton der
Labour Party ist, beharrt auf ihrem Programm, das unter dem Schlagwort

„Sozialismus für unsere Generation" (KucluIiiZiu iu «ur time)
bekannt ist. Sie empfiehlt ihre Kundgebung als Alternative zum
Wahlprogramm der Labour Party. Von diesen Vorschlägen für einen

Sozialismus, der in den nächsten 20 bis 30 Jahren in
Großbritannien verwirklicht werden soll, wollen wir
jetzt reden.

Der eigentliche Schöpfer und der intelligenteste und eifrigste Vertreter
des «Kociuli8iu iu onr time» ift der Genosse H. L. Brailsford,
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